
 
ORTSBÜRGERGEMEINDE 

 
 

 
 
 
 

FISCHBACH-GÖSLIKON 
 

 
Rechnung 2020 

 
Budget 2022 

 
 
 
 
 

Einladung zur 
 
Ortsbürgergemeindeversammlung 
 
Freitag, 18. Juni 2021, 19.00 Uhr 
Mehrzweckhalle Lohren 



 

Anmeldung 
 
Nach der Versammlung gibt es ein gemeinsames Essen. Für Personen, 
welche kein Fleisch essen, wird eine Alternative angeboten. Aufgrund der 
aktuellen Situation bitten wir Sie, sich für die Versammlung sowie für das 
Abendessen bis spätestens am Montag, 7. Juni 2021, anzumelden.  
Herzlichen Dank! 
 
 
Name: Vorname:  
 
Adresse:  
 
 
Telefonnummer: …………………………………….. 
 
 
 
Bitte, das Zutreffende ankreuzen: 
 

 mit Abendessen             ohne Abendessen 
 

 Fleisch  vegetarisch 
 
 
 
Datum:  ......................  Unterschrift:  ....................................................  
 
 
 
 
 
Für telefonische Anmeldung: 056 619 17 70 
Anmeldung per E-Mail: gemeindekanzlei@fischbach-goeslikon.ch 
Anmeldung per Post: Gemeindekanzlei, alte Landstrasse 27, 

5525 Fischbach-Göslikon 
 
 
 

 

 



 ORTSBÜRGERGEMEINDE  
 
      FISCHBACH-GOESLIKON 

 
E I N L A D U N G  
 
 
ZUR 
 
 

O R T S B Ü R G E R G E M E I N D E V E R S A M M L U N G  
 
Freitag, 18. Juni 2021, 19.00 Uhr 
Mehrzweckhalle Lohren 
 
TRAKTANDEN 
 
1. Genehmigung des Protokolls der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 17. 

September 2020 
 
2. Genehmigung der Rechnung 2020 mit Kenntnisnahme des Rechenschafts-

berichts 2020 
 

3. Genehmigung des Budgets 2022 
 

4. Verschiedenes 
 
Das Protokoll und die Akten zu den einzelnen Traktanden liegen gemäss § 23 
Gemeindegesetz (SAR 171.100) vom 4. bis 18. Juni 2021 bei der Gemeinde-
kanzlei während den ordentlichen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme auf. 
 
 
Hinweis 
An der Versammlung gilt eine Maskenpflicht. Zudem werden alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer gebeten, die geltenden Schutzmassnahmen einzuhalten. 
Besten Dank. 
 
 
5525 Fischbach-Göslikon, 19. April 2021 
 
 
GEMEINDERAT FISCHBACH-GÖSLIKON 



Traktandum 1 Genehmigung des Protokolls der Ortsbürgergemeinde-
versammlung vom 17. September 2020 

 
Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 17. September 2020 
wurde von der Finanzkommission geprüft und als in Ordnung befunden. Dieses 
liegt vom 4. bis 18. Juni 2021 bei der Gemeindekanzlei während den ordentli-
chen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme auf.  
 
Antrag 

Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 17. September 2020 
sei gestützt auf den Prüfungsbericht der Finanzkommission zu genehmigen. 
 
 

Traktandum 2 Genehmigung der Rechnung 2020 mit Kenntnisnahme des 
Rechenschaftsberichts 2020 
 

Rechnung 2020 
 
Die Rechnung der Ortsbürgergemeinde schliesst mit einem Aufwandüber-
schuss von CHF 1‘825.65 (Budget CHF 7‘400) ab. Die Abweichung gegenüber 
dem Budget ist auf Nicht-Einsetzen von Fischen im Moossee zurückzuführen. 
Der Verlust wird vollumgänglich mit dem Eigenkapital verrechnet. Per Ende 
Rechnungsjahr weist die Ortsbürgergemeinde ein Eigenkapital von CHF 
283‘322.30 aus. 
 
Der Blick am Jahresende in die Aktiven zeigt die Kapitalanlage-Situation: 
 
Kontokorrentguthaben bei der Einwohnergemeinde CHF 215'325.30 
Liegenschaften Finanz- und Verwaltungsvermögen, 
gemäss Verzeichnis CHF   67'997.00 
Total Finanz- und Anlagevermögen CHF 283'322.30 
 
 
Die Rechnung liegt vom 4. bis 18. Juni 2021 bei der Gemeindekanzlei während 
den ordentlichen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme auf oder kann auf der ent-
sprechenden Webseite der Gemeinde heruntergeladen werden (Bitte, den Hin-
weis auf der Frontseite von www.fischbach-goeslikon.ch beachten). 



Rechenschaftsbericht 2020 
 
Gemäss Bericht von Jörg Seiler beschäftigte im vergangenen Jahr besonders 
der tiefe Wasserstand. Trotz einem niederschlagsreichen 2020 konnte sich der 
Wasserstand nicht richtig erholen. Für den tiefen Wasserstand gibt es verschie-
dene Theorien (Klimaveränderung, versiegte Quellen, Wasserablauf in den Un-
tergrund). Herr Seiler erhofft sich einiges vom Kanton zu erfahren, der bereits 
eine professionelle Unterstützung eingeleitet hat. Damit das fragile ökologische 
System rund um den Moosweiher nicht dauerhaften Schaden nimmt, muss ein 
stabiler Wasserstand erreicht werden. Bislang sind keine Fische verendet.  
 
Auch der Wels beschäftigt weiterhin den Berichtverfasser. Im vergangenen Jahr 
wurde ein Wels mit der Grösse von 150 cm gefangen. Die Bekämpfung des 
Welses erweist sich als schwierig. Es wird auf das Traktandum „Verschiedenes“ 
verwiesen. In Zusammenarbeit mit den Jägern von Fischbach-Göslikon werden 
die Kormorane, welche in solch kleinen Gewässern ebenfalls erheblichen 
Schaden anrichten können, in Schach gehalten. Oft bedarf es nur einer kleinen 
Abschreckung mit grosser Wirkung. 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Mösli im vergangenen Jahr von Fi-
Gölern wie auch auswärtigen Leuten besonders als Naherholungsgebiet ge-
schätzt.  
 

Antrag 

Die Rechnung 2020 der Ortsbürgergemeinde Fischbach-Göslikon sei mit 
Kenntnisnahme des Rechenschaftsberichts 2020 zu genehmigen. 

 

Traktandum 3 Genehmigung des Budgets 2022 

Der gesamte Aufwand und Ertrag beim Ortsbürgerbudget beträgt CHF 4‘250 
(Budget 2021 CHF 7‘650). Die wiederkehrenden Ausgaben beim Budget 2022 
bewegen sich im normalen Rahmen. Da die Mäharbeiten im Moosweiher kei-
nen nachhaltigen Erfolg zeigten, wurde kein Betrag budgetiert. 
 
Das Kontokorrentguthaben bei der Einwohnergemeinde beträgt per 1. Januar 
2022 voraussichtlich CHF 209’525 und wird mit 0,30 % verzinst. Dies führt zu 
einem Zinsertrag von CHF 700 (Budget 2021 CHF 700). Der Zinssatz der Ei-
genwirtschaftsbetriebe der Einwohnergemeinde beträgt 2021 0.10 %. Aufgrund 
der tiefen Zinsen wird die Verzinsung des KK Einwohnergemeinde / Ortsbürger-
gemeinde jährlich entsprechend angepasst. Es wird mit einem Aufwandsüber-
schuss von CHF 2’400 gerechnet. 
 
Antrag 
Das Budget 2022 der Ortsbürgergemeinde Fischbach-Göslikon sei gemäss 
Vorlage zu genehmigen. 



 
Rechnung 2020 / Budget 2022 

 
Konto Erfolgsrechnung HRM2 OBG 

Funktionale Gliederung 
ER HRM2 OBG 

Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

         
Total 4‘250.00  4‘250.00  7‘650.00  7‘650.00  3‘605.95  3‘605.95          

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'950.00  
 

3'950.00  
 

3'305.95 
 

        

01 Legislative und Exekutive 2'800.00  
 

2'800.00  
 

2‘194.05  
 

0110.3132.00 Honorare Rechnungsprüfung 300.00  
 

300.00  
 

280.00  
 

0110.3170.00 Ortsbürgerversammlung 2'500.00  
 

2'500.00  
 

1'914.05 
 

        

02 Allgemeine Dienste 1'150.00 
 

1'150.00  
 

1'111.90  
 

0220.3100.00 Büromaterial, Drucksachen 150.00  
 

150.00  
 

111.90  
 

0220.3612.00 Verwaltungsentschädigung an 
die Einwohnergemeinde 

1'000.00  
 

1'000.00  
 

1'000.00  
 

        

4 GESUNDHEIT 50.00  
 

50.00  
 

50.00  
 

        
42 Ambulante Krankenpflege 50.00  50.00  50.00  
4210.3636.00 Beitrag an Pflegi Muri 50.00   50.00   50.00           

7 UMWELTSCHUTZ UND 
RAUMORDNUNG 

250.00  
 

250.00  
 

250.00  
 

        

75 Arten- und Landschaftsschutz 250.00   250.00   250.00   
7500.3636.00 Beitrag an Natur- und  

Vogelschutzverein  
250.00  

 
250.00  

 
250.00  

 

        
8 VOLKSWIRTSCHAFT 

 
550.00  3‘400.00 550.00  

 
515.00         

82 Forstwirtschaft   2‘500.00    
8200.3141.00 Waldunterhalt   2‘500.00            

83 Jagd und Fischerei  550.00  900.00 550.00   515.00 
8300.3101.00 Einsetzen von  

Fischen im Moossee 

  
900.00 

   

8300.4100.00 Fischenzen 
 

550.00  
 

550.00  
 

515.00         

9 FINANZEN UND STEUERN  3‘700.00  
 

7‘100.00  
 

3‘090.95   
 

     

96 Vermögens- und Schulden-
verwaltung 

 1'300.00   1'300.00   1‘265.30 

9610.4401.00 Kontokorrentzinsen  700.00  
 

700.00  
 

651.45  
9630.4430.00 Liegenschaftserträge des  

Finanzvermögens 
 600.00  

 
600.00  

 
613.85  

  
 

     

99 Abschluss  2‘400.00  
 

5‘800.00 
 

1‘825.65 
9990.9001.00 Aufwandüberschuss  

Ortsbürgergemeinde 
 2‘400.00   5‘800.00   1‘825.65  

 



 

Traktandum 4 Verschiedenes 

An der letzten Ortsbürgergemeindeversammlung wurde der Antrag gestellt, 
dass die Gemeinde abklärt, was gegen die Welse im Fischbach-Moossee un-
ternommen werden kann. Abklärungen beim Kanton haben ergeben, dass es 
nicht möglich ist, den Wels „auszufischen“ oder ihn anderweitig aus dem Mösli 
zu entfernen. 

 


